
8. Änderung des Bebauungsplans
"Parkstadt itte (Nahversorgung)"
(Neubau EDEKA-Verkaufsmarkt
Andreas-Mayr-Str. 8, 86609 Donauwörth)

Anlage:
Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3c
Satz 1 UVPG (Screening-Unterlage)
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1. Vorbemerkungen

Die geplante Vorhaben Änderung des bestehenden Bebauungsplans "Parkstadt Mitte
(Nahversorgung)" umfasst den Bau eines neuen Verkaufsmarktes anstelle eines bestehen-
den Verkaufsmarktes in der Andreas-Mayr-Straße in Donauwörth (s. Abb. 1).

Abb. 1: Übersicht über das Planungsgebiet und Ansicht des bestehenden Verkaufsmarktes

Gemäß Nr. 18. 6. 2 Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
ist für den "Bau eines Einkaufszentrums ... mit einer zulässigen Geschossfläche von
1. 200 m2 bis weniger als 5. 000 m2 " eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen.
Die zuständige Behörde stellt gemäß § 3a UVPG auf Antrag des Trägers eines Vorhabens
auf der Grundlage geeigneter Angaben zum Vorhaben fest, "ob nach den §§ 3b bis 3f für das
Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht'
(Screening, Prüfung der UVP-Erfordernis für die Gesamtmaßnahme).
Dabei ist eine UVP nur dann durchzuführen, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der
zuständigen Behörde aufgrund einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in
der Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen
haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären.

Der Ablauf der allgemeinen und der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls ist
schematisch in nachfolgender Abbildung 2 dargestellt.
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allgemeine Voiprtifung standortbezogene Vorprüfung

1- Darstellung der umwetTelevanlen Merkmale des
geplanten Vortiabens gemäß, Anlage 2 Nr. 1 UVPG.

zu be-ück-

sshtiger

2. Welche Standortmerkmale gemäß .Anlage 2 Nr. 2
UVP3 eines Geüietes werden durch das Vorhaben

möglichem-eise tetroffen?
(bei einer stanAMtiaezogenen Einzelfall|Müfung s'nd

nur die Gebiete gemäft AnSage 2 Nr. 2.3 UVPG
relevant)

Ist ein besonders empfindliches Gebiet gem-
.Anlage 2 Zrff. 2. 3 UV'PG betroffen?

ke'ne

3. .Abschätzung der Umweltauswirkur. gen auf
Gnindlage der unter Zff. 1 unri 2 emittetten ÜZA.

bekannten qualitativen und quanmativen
Sachverhatte anhand de' Kriterien der Anlage 2 Ziff.
3 UVPG. Können erhebliche Auswirkungen auf die

Umwelt en^tehen?

ja nen

J^.fp 3-fo'aa'xr ir!; Zweifel kaneLY'F
Erscecer'. 'ofptufung) 'Ende d« ;ra'tftJ-£!

hei-e LV
i'Ende der .'on-LfcTg

l<eine Lrl. 'P
Ence CE-r "oipr^un;)

^>vp eTfCT<:er. icti

'Ende der '..'oipriifii'g.i 'lcfmaT'-Lcss. t'te. MU. Ref. ZB. Mrz. 2333

Abb. 2: Ablaufschema von allgemeiner und standortbezogener Vorprüfung des Einzelfalls

Die Erarbeitung der nachfolgenden Screening-Unterlage erfolgt daher auf Grundlage der
Anlage 2 zum UVPG.
Da für das Screening über die Anlage 2 zum UVPG hinaus kein einheitlicher Rahmen
vorgegeben ist, orientiert sich die Erarbeitung des Weiteren am "Leitfaden zur Vorprüfung
des" Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht von Projekten" (BMU,
Endfassung vom 14. 08. 2003)
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2. Allgemeine Vorprüfung

UVP-Pflicht im Einzelfall
Screening nach § 3c i. V. m. Anlage 2 UVPG

Zutrelfcndes bitbs ankreuzen 13 oder auBfülfen

l. Bauherr/Betreiber
Name, Vorname bzw. Rnna, Anschrift, Tdefon, Rix, e-mail

Retschacher Projektentwicklung GmbH & Co KG, Habermühle 2, 86495 Eurasburg

Betreiber (falte nicht identnch mit dem Bauhum)

2. Baugrundstück/BetriebsgelSnde
Gemeinife, Germrkung, Hur, Runtück, StrtBe, HauEnummcr

Stadt Donauwörth, FI. -Nrn. 3124 und 3160, Gmkg. Donauwörth

3. Vorhaben/Anlage

Kunc Bueichnung de« Vorhabem

8. Änderung des Bebauungsplans "Parkstadt Mitte (Nahversorgung)"
Das geplante Vorhaben umfasst den Bau eines neuen EDEKA-Verkaufsmarktes anstelle eines
bestehenden EDEKA-Marktes in der Andreas-Mayr-Straße in Donauwörth,

4. Merkmale des Vorhabens

4.1 Größe des Vorhabens
Sofern ein Priifwert für GröBe oder Lcstung (gemäß Anlage l zum UVPG) für das Projcktfofhanden ist: Inwieweit wird dieser üben.chritten? Wie weit ist
der Abstand zum X-Wert? Angaben der vom Vorhaben (einschl. alter Jtebcncinrichtungcn") bcnotigte(n) floche(n). Ggf. Angaben zur Anzahl u. Ausmaß
»on Bauwerken, zu Kapazitäten, PredukBonsmcngCT, StoffdurchMti und gleichartige Angaben zu sonstigen GnäBcn- und Leistungsmeriunalen
Gemäß Nr. 18. 6. 2 Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist für den Bau
eines Einkaufszentrums mit einer zulässigen Geschossfläche von 1, 200 m2 bis weniger als 5. 000 m2 eine

allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen.
Der geplante Verkaufsmarkt umfasst ca. 820 m2 Verkaufsfläche Einrichtungen von Außenanlagen mit

Stellplätzen, Flächen für Fahrgassen und Einkaufswagen. Die Gesamtfläche des räumlichen Geltungs-
bereiches besagt ca. 3. 700 m2.

4.2 Nutzung und Gedatong von Wasser, Boden, Natur und Landschaft
(Soweit nicht bereits unter^Sro6e"daig«nlh): Wasar Art eines Gewasserausbaus, ffichen-, Volumen- oder Quaniälsveriinderung, Bnteitungen,
Entnahmen von Grund- oder Obeiflachenwasar; Bodm: Umfang einer Inanspruchnahme dunch nachenentiug, Versiegelung, Verdichtung,
Nutzungslindaung, Bodenabbag / -auftreg, Entwiissuung, Eintrag von Schadstoffen; Natur und Lanckchaft: Angaben zur Nutzung und Gestaltung von
Ftora, fvurw, Biotopen und de» LandBdwfttbiUe» durch d** Vorhaben

Der bestehende Verkaufsmarkt wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt, somit wird dem
Minimierungsgebot zum sparsamen Umgang mit Boden (Innenentwicklung) Rechnung getragen.
An der südlichen, östlichen und westlichen Geltungsbereichsgrenze werden private Grünflächen fest-
gesetzt, so dass eine ausreichende Eingrünung sichergestellt wird.
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4.3 Abfall-/Abwassererzeugung

Daretellung der vttraussehtlich anfallenden Abfale und AbwasBer, jcneili hinrichtlich Art und Umfang. KlaEsifikntion der Abffille g<mä8 WHG, KrW-/AbflS
(übeiwachungsbedürftig, waeceigefährdcnd elc.) Art der geplanten Enteorgung.

4.4 Umwettverschmutzung und Belästigungen
Atechiilzung der vorautsichtlich in Luft, W»tt*r und Boden cmttierten Stoffe, differenziert nach fester, flüssiger und gasförmiger Fenn, jeweils hirichdKh
Art und Menge. Ist mit dem Vorfiaben mBgfchemeiie eine deutlich wahmchm. bzw. mnsbare, Belashing dtr Unngebung durch StoffcintTige in Boden
und Wasser, (Ab)Wamie, E[3chütterunBcn,Ger»inche, ionisierende StrahlungTn, Etektromagneliache FektiT, UcMainwirkungen, Geruch«
verbunden? Sind Belästigungen oder Gaundheitsgi-rahniungan von Mensch oder Tier möglich ? (Art und Weise, Umfang ?)
Die Erschließung für Kunden erfolgt über die Zufahrt von der südlich gelegenen Andreas-Mayr-Straße R -
Nr. 2973. Die Zufahrt für den Anlieferverkehr erfolgt über die westliche Andreas-Mayr-Straße FI.-Nr. 3154,
die Zufahrt zur Anlieferzone ist zwingend festgesetzt. Dadurch wird die Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs gewährleistet und eine geordnete Verkehrsführung ermöglicht.
Entlang der Flurstücksgrenze der FI.-Nrn. 3160 und 3124, an der südlichen Abgrenzung der öffentlichen
Verkehrefläche wird ein Verbot der Ein- und Ausfahrt festgesetzt. Dadurch wird eine Umfahrung des
Baukörpers unterbunden.
Mit den Festsetzungen der Sohalltechnischen Untersuchung (Dipl. -Geogr U Maier, September 2014)
werden die Immissibnsrichtwerte am Tag eingehalten. In der Nachtzeit zwischen 22. 00 Uhr und 6. 00 Uhr
ist keine betriebliche Nutzung zulässig.

4.5 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und Technologien
rt ss o a n us gern, n mgang. ie utzungo er fe u tionvong a r n en i. . s w. r to ,

wattKgeFahidenden Stoffen i. S. des WHS, Cefahrgütem i. S. des Cesetzes über die Befen. lerunggefahriK her Güter odtr railioaktiven Stoffen? Unftll-

/StörfaUrisiken, Z. B. bei der Lagerung, Handhabung, Befontemng von explos'wen, giftigen, radkaaktivcn, lincbserregenden, erbgutmnindemdenStBffen;
Wenn y : In welchem Umfang jckvcils?

5. Standort des Vorhabens

5. 1 Nutzungskriterien
Daratellung der bestehenden Nutzung des bictes, ins ondcm der Riic en für (Wohn- Siedlungen und Erholung, Ur fand-, forat-und
fischemwirtschaftiche Nutzungen, Veriwhr, Ver- oder Entsorgung od«r tonitige wirtschaftliche oder nffentfche NutiunB; Sind in dir Umgebuns andere
Ariwen mit Auswirkungen auf den Standort du Vgrtiabere bekannt? Wetehe diesbBtüglichenodtr sonstigen Vorbdastungen sind btktnnt oder zu
besoigen? Sind kumulati»e Wirkungen moglteh (Art und Intemität) ?

Das Planungsgebiet befindet sich an einer Ost- West ausgerichteten Hanglage, innerhalb von Wohn-
bebauung im Stadtteil Parkstactt im Norden der Kreisstadt Donauwörth.
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5.2 Qualitätskriterien
Reichtum, Quilitat und Regeneraäonsrahigkelt »on Watcr, Boden, Natur (Tiere und Pflanzen) und Lanihchaft (Land«chaft8bld, LandMhafttfum),
Leittungifahigkeitder natüriichan Bodenfunktionen und der ArehwfunkBon de« Boden«, EmpfindlichkeitgcgBnübw Bodemroimn, Stoffliche Belaitung
der Boden Wisaerteschaffcnhdt: GewätseigütE, Stoffhaushak, hygieniicher Zuttand und ptonktiiche Biozäno«:, SMiutian mn Hrdraulik/Hydrologle,
Mofphokwe und Beschaffenheit der GewiissereedimenteGrundwa!is<:rbcschaffcnheit(Qwilitiit), -Geotogie/-HrdrDlogie Lufteiualitit, Z.B. Kuraebicte

5.3 Schutzkriterien

Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berüclsichtigung der in Nr. 2.3 der Anlagt 2 zum UVPG genannten besondere em[rfindlichen Gebiete und
von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes. Neben den dort genannten Gebieten sind weitem tondesrediUch geschütite Gtbiete
entsprechend den UVP-Rcgdungen der Länder zu berücksichtigen (z.B. Naturdenkmale irit Ihrer gecchilüten Umgebung, geschülzte
Landtchaftsbestnndteile, besondsra geschützten Biotope etc.). Sowert solche Konkretitierungen durch das Landesrecht nicht bestehen, können in
begründeten Einzelfilksn die Voigabcn des Anhanges IH, Nr, 2 der UVP-RfchtBnie (z.B. Küstengebiete, Berigregbnen und W. ldgebicte) herangezogen
werden.

5. 3. 1 Gebiete von gemeinschaftlidier Bedeutung oder europäische Vogelsdiutzgebiete
...«owet im Bundernnigcr gemäB § 10 Ahi. 6de» BNatSchG bekannt gemacht bzw. offizicU gcmektete / autgewictEnc GcbidE
Keine (s. Abb. 3).

5.3. 2 Naturschutzgebiete

...gemiB § 23 BNatSchG

Keine (s. Abb. 3).

5.3.3 National rke

...gemäß S 24 d« BNatSchG

Keine (s. Abb. 3).
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5.3.4 Biosphärenresen/ate und Landschaftsschutzgebiete
...geiraS § 2S undg 26 BNatSchG
Keine (s. Abb. 3).

5.3. 5 gesetzlich geschütrte Biotope

...gcmiie § 30 BNalSchC

Keine (s. Abb. 3).

5.3.6 Wasserschutzgebiete, Heik)uellenschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete
...gem86 den §g 19, 32 WHG bzw. landetrechtltehe Regelungen

Keine (s. Abb. 3).

5. 3.7 Gebiete, in denen die in Gemeinschaftsvorechriften festgelegten Umweltqualitätsnomien bereits überschritten
sind

Mäglcheg Erreichen oder QbcrachmtEn »an Grenzwerten bzw. QuaftalMnfnniemngen diesbezüglicher EG-Richtinicn

5. 3. 8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdchte
insbesondere zentrale Orte und Siedlungsichwerpunkte in vciriKhtetCT Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 undSttes Raumordnungsgcsetzes t<gl.
hierau auch Regionalpliine biw. Regionale Raumordnungsprogramme bew. -plane dw Länder)

5. 3.9 In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale oder Gebiete, die
von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäotogisch bedeutende Landschaften
eingestuft wurden sind

Entsprechend der jeweiligen Liindergesetzgebung (Denkmali.chutzgesetzc) 2u beachtende Kategorien u. a. BBudenkmale, Bodcndenkmalc,
Kulturdenkmäler, Ueinräumigc KukurlaiKfechaftcn isw.

Keine (s. Abb. 3).
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5.3. 10 R=H-Gebiete
FFH-Gebiete iwch der Richtlinie 9Z/43/EWG oder Faun»-Flora-Habit«t-Richt)in>e, Iturz FFH-RichUinie oder HnhitatrichUinie;

Keine (s. Abb. 3).
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3. Zusammenfassung, gutachterliches Fazit

Geplant ist die Errichtung eines neuen EDEKA-Verkaufsmarktes anstelle eines bestehenden
EDEKA-Marktes an der Andreas-Mayr-Straße in Donauwörth.
Innerhalb des Planungsraumes sind keine Schutzgebiete gemäß den Naturschutzgesetzen
oder Flächen der amtlichen Biotopkartierung vorhanden. Auch sind weder Wasserschutz-
gebiete vorhanden noch für die vom Vorhaben direkt betroffenen Grundstücke Bau- oder
Bodendenkmale bekannt (s. Abb. 3).

Ü-?

be

Bac

-7

voig -hichllicher

Abb. 3: Schutzgebiete/-ausweisungen im Umfeld des geplanten Vorhabens

Zusammenfassend ergibt sich für die allgemeine Vorprüfung zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung von
Seiten des Gutachters als nicht erforderlich angesehen wird.
Eine Entscheidung hierüber bleibt der zuständigen Fachbehörde vorbehalten.

Aufgestellt: Wemding, 01. 07. 2015
L3, ^A4-
Dr. W. Schmidt
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